
 

Grosser Rat des Kantons Basel-Stadt 

 

Beschluss 

Nr. 19/42/11G 

Vom 16.10.2019 

 P190640 

 
 

Ratschlag zu einer Teilrevision des Gebäudeversicherungsgesetz vom 22.03.1973 betreffend 
Haftungsbegrenzung pro Gebäude im Falle eines Hagel-Extremereignisses (neuer § 20 Abs. 7) 
 

19.0640.01, Ratschlag des RR vom 22.05.2019 

 

://: Zustimmung 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in den Ratschlag des 
Regierungsrates Nr. 19.0640.01 vom 21. Mai 2019 und nach dem mündlichen Antrag der Bau- 
und Raumplanungskommission vom 16. Oktober 2019, beschliesst: 
 

I. 

Gebäudeversicherungsgesetz vom 22. März 19731 (Stand 1. Januar 2012) wird wie folgt 
geändert: 

 

§ 20 Abs. 7 (neu) 
7 Wenn die Kosten eines Hagelereignisses die gesamte Rückversicherungskapazität sowie 50% 
des Reservefonds der Gebäudeversicherung übersteigen, so wird die maximale 
Versicherungsleistung pro Gebäude inklusive Nebenleistungen gemäss Abs. 6 auf Fr. 100‘00 
beschränkt. Fallen aufgrund der Beschränkung die ausgerichteten Leistungen geringer als die 
gesamte Rückversicherungskapazität sowie 50% des Reservefonds der Gebäude-versicherung 
aus, so wird die Differenz proportional auf die verbleibenden Schäden verteilt. 

 

II. Änderung anderer Erlasse 

Keine Änderung anderer Erlasse. 

 

III. Aufhebung anderer Erlasse 

Keine Aufhebung anderer Erlasse. 

 

IV. Schlussbestimmung 

Diese Änderung ist zu publizieren; sie unterliegt dem Referendum und tritt am 1. Januar 2020 in 
Kraft. 
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